
II- 43 i der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalratt!9 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

der Abgeordneten 

und Genossen 

) A n fra g e 

an den Bundesminister für soziale Verw'al tung 

betreffend Ausgleichszulagen zu Zuschußrenten bzw o Bauern­

pensionen 

Seit 101.1971 gibt es auch zu den Zuschußrenten bzwo zu den 

Bauernpensionen eine Ausgleichszulageo Bei der Bemessung dieser 

Ausgleichszulage zu den Zuschußrenten bzwo Bauernpensionen w'ird 

zwangsläufig ein gewisser Prozentsatz des Eiru~eitswertes der 

Ubergabsliegenschaft als Einkommen angerechnet 9 ohne Rücksicht 

darauf, ob der Pensionist tatsächlich ein Ausgedinge hat oder 

nicht o Bei einem Einheitswert der Übergabsliegenschaft von 

S 3500000- beträgt zoBo das anrechenbare Einkonlmen bei einem 

Alleinstehenden pro Monat S 642 0 600 

Für die Zuerkennung der Ausgleichszulage ist aber nun jene Pen­

Sj. onsversicheru..''1gs ans tal t zuständig 9 von welcher da:!;' Pensionist 

d:i,e größere Pension beziehto In allen Fällen s bei denen die 

landwirtschaftliche Zuschußrente bZ'fo di,e Bauernpension höher ist 

als die zweite Pension von der Gewerbe-PVA wird die Ausgleichszu­

lage zur Gewerbepension eingestellt und die Zuständigkeit für 

·die AZ-Zahlung an die Bauern-PVA übertrageno Dies führt in 
. \.W •. -!;:.,... , Jo.i;..·6 
;einigen hundert FällehVder Ausgleichszulagenanspruch ganz oder 

wei tgehend verlorellgeltt und die Betroffenen a1i;weder v(m Angc­

:börigen o~re.r von der FUrsorge ;;;;nmindest t<ühvoi$e oder größten­

teils erhalten werden müsseno 

D,er ooö.,.· Rontner- und Pcns;i..onistenbund hat mit dieser Angelegen­

hei t berei ts die Öffen tlichkei t befaßt und - wie behauptet ,>'ird. -

vom Bundesminister für soziale Verwaltung die Zusage entsprechen­

der Abhilfe bekommeno Obwohl diese Zusage nun schon Nonate 
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zurückliegt, ist von der Ei.nleitung gesetzlicher Haßnab.ruen bisher 

nichts bekannt 0 

Der Erstunterzeicm~er hat bei der Beratung der Kapitel 15 und 16 

(Soziales, Sozialversicherung) am 11.1201971 im Plenum des Natio­

nalrates auf dieses Problem hingewiesen, der angesprochene Bundes­

minister für soziale Verwaltung hat sich jedoch trotz der Weit­

schweifigkeit seiner Stellungnahme im Hohen Hause mit keinem 

einzigen Wort zu der erw'ähn ten AngeJ.egenhei t geäußert. 

Die Unterzeiclmeten richten daher an den Herrn Bundesminister 

für soziale Verwaltung folgende 

A n fra g e : 

1) Haben Sie den Vertretern des o.ö. Rentner- und Pensionisten 

bundes gesetzliche Abhilfe in der erwähnten Angelegenheit 

zugesic.;hert ? 

2) Haben Sie eine solche Zusicherung an irgendwelche andere 

Personen oder Personenvereinigungen gegeben 7 

3) 1venn ja~ 'lI'elche Maßnahmen haben Sie bisher ergrif'fen, diese 

Zusage einzulösen ? 

4) Sind Sie willens - egal, ob von Ihnen eine Zusage erteilt 

wurde oder nicht - durch Vorlage eines ßntwurfes zur Ab­

änderung der entsprechenden gesetzlichen 'Bestimmungen dem 

auf'geze:Lgten Problem zu steuern ? 

5) lfenn ja: Bis 'lI'ann ist mit der Vorlage eines entsprechenden 

Gesetzentwurfes zu rechnen 7 

6) Ist Ihnen bekannt, wie groß der Personenkreis ist, der von 

der derzeit gültigen g;esetzlichen Regelung bzw. von einer 

allfälligevi ,f\.bh:ilfe betcrq:Efen s.ein würd-en ? 

7)liie h(tch istdE',lrAuf\'la.nd, ~cr sich atlS der von o.ö.Rentner­

und Pensj.onistenbund beantragten Abänd~{~ng ergeben 'lI'ürde ? , . 
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